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Mit Runderlass vom 19.2.2001 hat das Land NRW ca. 35,6 Mio. DM Bundesmittel den Schulträgern für die Ausstattung ihrer Berufskollegs mit modernen Technologien und Medien bereitgestellt.

Im Haushalt 2001 des Landes NRW stehen zusätzlich für alle Schulen im Einzelplan 05 Mittel zur Verfügung, die über die Bezirksregierungen den Trägern von öffentlichen Schulen ohne einen Antrag in Form einer Festbetragsfinanzierung bewilligt werden. 

Die Mittel für Qualifikation und Beratung vor Ort  sind in diesem Jahr auf 5 Mio. DM erhöht worden: 4,35 Mio. DM stehen den Schulen als Fortbildungsbudgets zur Verfügung, 650.000 DM erhalten die e-teams.nrw als Sachmittelbudgets.

Der folgende Runderlass regelt die Mittelzuweisung an die Bezirksregierungen und Schulämter:

Zu BASS 11 - 02

Zuwendungen für das Lernen mit Neuen Medien in Schulen

e-nitiative.nrw - Netzwerk für Bildung

RdErl. d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung vom

22. Mai 2001 - 813.36-27/0 Nr. 187/01

Bezug: 
RdErl. d. Ministeriums für Schule, Wissenschaft und Forschung vom 8.3.2001 (ABl.NRW.1 S. 98)

1. Ressourcen für das Lernen mit neuen Medien

Auch im zweiten Jahr der fünfjährigen e-nitiative.nrw – Netzwerk für Bildung erhalten die Bezirksregierungen Landesmittel für die öffentlichen Schulen.

Zusätzlich werden den Gemeinden und Gemeindeverbänden in Ergänzung der Mittel aus der e-nitiative.nrw – Netzwerk für Bildung pauschale Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2001 zur Förderung investiver Maßnahmen, die der technischen Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien dienen, gewährt (siehe Nr. 5).

Die Landesregierung, der Landkreistag Nordrhein-Westfalen, der nordrhein-westfälische Städte- und Gemeindebund und der Städtetag Nordrhein-Westfalen haben in der gemeinsamen Erklärung vom 2.11.1999 als gemeinsames Ziel verabredet, die Landesmittel der e-nitiative.nrw vor Ort nachhaltig zu verstärken durch

· zusätzliche Haushaltsmittel der Kommunen,

· Partnerschaften von Land,. Kommunen und der Wirtschaft  und

· die Mitwirkung von Fördervereinen.

Die Mittel sollen insgesamt vor Ort so eingesetzt werden, dass die Ziele der e-nitiative.nrw für das Jahr 2001 erreicht werden.

Ab Sommer 2003 wird das Fach Englisch in den Grundschulen des Landes (ab Klasse 3) eingeführt. Bei der Einrichtung von Medienecken in den Klassenräumen vom 3. Schuljahr an sollte dies beachtet werden.

2. Fördervoraussetzungen 

Die Mittel der e-nitiative.nrw dürfen vor Ort für alle öffentlichen Schulen verwendet werden, die entsprechend den pädagogischen Bedürfnissen und ausgehend von der bereits vorhandenen Ausstattung ein Medienkonzept aufgestellt haben, das auch ein schulspezifisches Qualifizierungskonzept enthält.

3. Bewirtschaftung durch die Bezirksregierung

Den Bezirksregierungen werden Mittel für alle öffentlichen Schulen aus zwei Haushaltsstellen des Kapitels 05 020 im Haushaltsjahr 2001 in nachstehender Höhe zur Bewirtschaftung zugewiesen:

	
	· Kauf und Leasing von Software

· Nutzung von Online-Angeboten

· Erprobung von Modellen der Technikwartung

· Beratung zur Erstellung von Medienentwicklungsplänen

Titel 653 61


	· Fortbildungs-budgets für Schulen

Titel 685 90
	Auszahlung insgesamt

	Regierungsbezirk Düsseldorf 
	2.381.779 DM
	1.151.483 DM
	3.533.262 DM

	Regierungsbezirk Köln 
	2.198.594 DM   
	993.873 DM
	3.192.467 DM

	Regierungsbezirk Münster 
	1.530.350 DM 
	677.603 DM
	2.207.953 DM

	Regierungsbezirk Detmold 
	1.281.443 DM 
	556.564 DM
	1.838.007 DM

	Regierungsbezirk Arnsberg 
	2.028.883 DM   
	931.719 DM
	2.960.602 DM

	LV Rheinland
	40.790 DM
	20.080 DM
	60.870 DM

	LV Westfalen-Lippe
	38.161 DM
	18.678 DM
	56.839 DM

	Gesamt
	9.500.000 DM
	4.350.000 DM
	13.850.000 DM


Das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik hat die Landeszuschüsse für die Schulträger berechnet (siehe auch unter www.e-nitiative.nrw.de ). 

Die Bezirksregierungen weisen die Landesmittel den Schulträgern in Form einer Festbetragsfinanzierung zu und prüfen den Verwendungsnachweis (Anlage 1).

Die Bezirksregierungen erhalten zusätzlich aus Kapitel 05 020 Titelgruppe 61 ein Projektbudget von DM 50.000 je Bezirksregierung für die Förderung von Modellprojekten zum Lernen mit neuen Medien in ihrer Region.

Die Fortbildungsbudgets für Schulen sollen für Fortbildungsmaßnahmen verwendet werden, die zusätzlich zu den Angeboten der Bezirksregierung und der Schulämter zur besonderen Förderung der Medienkompetenz und des Lernens mit neuen Medien erforderlich sind. Grundlage für die Mittelverteilung durch den Schulträger sollte ein schulspezifisches Qualifizierungskonzept sein.

Die Haushaltsmittel bei Titel 653 61 und bei Titel 685 90 sind nicht gegenseitig deckungsfähig. Deshalb müssen die Verwendungsnachweise der Schulträger nach Titeln getrennt geführt werden. Es reicht der einfache Verwendungsnachweis gemäß VV Nr. 11 zu § 44 LHO.

Die Bezirksregierungen entscheiden, wann der Schulträger den Verwendungsnachweis bei der Bezirksregierung vorlegen soll.

Die Bezirksregierung kann Mittel, die von einzelnen Schulträgern in 2001 nicht verwendet werden können, zurückziehen und anderen Schulträgern ihres Bezirks zur Verfügung stellen.

Die Bezirksregierungen berichten bis zum 10. Dezember 2001 über die Verwendung der Mittel.

4. Verfahren beim Schulträger

Der Schulträger soll bei der Zuteilung der Mittel in Abstimmung mit der Schulaufsicht Schwerpunkte bilden. Insbesondere sollen solche Nutzungskonzepte unterstützt werden, die exemplarisch für eine flächendeckende Nutzung der neuen Medien für das Lernen sein können. Der Schulträger entscheidet über die Aufteilung der Finanzmittel auf die Schulen seines Bereichs nach Beratung mit dem e-team.nrw seiner Region. 

5. Mittel aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz

Das Innenministerium und das Finanzministerium werden den Bezirksregierungen pauschal Landesmittel in Höhe von 65 Mio. DM für die Gemeinden und Gemeindeverbände aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (§ 18 GFG 2001) zur Förderung investiver Maßnahmen zuweisen. Diese Mittel dienen der technischen Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in öffentlichen Schulen. Sie sollen für Internetzugänge, Hardware in den Klassenräumen, für Vernetzung in den Schulen und zwischen Schulen verwendet werden. 

In Vertretung des Staatssekretärs

gez. Dr. Elmar Schulz-Vanheyden











Anlage 1 
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Zuwendungsbescheid

für Zuwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen für das Lernen mit Neuen Medien gem. Runderlass des Ministeriums für Schule, Wissenschaft und Forschung vom 22.5.2001 (ABl. NRW. 1 .....)

Für obige Zwecke erhalten Sie im Jahr 2001 einen Landeszuschuss in Form einer Festbetragsfinanzierung als Projektförderung in öffentlichen Schulen für

· Kauf und Leasing von Software

· Nutzung von Online-Angeboten

· Erprobung von Modellen der Technikwartung

· Beratung zur Erstellung von Medienentwicklungsplänen

....................................  DM (Titel 653 61).

· Fortbildungsbudget für Schulen

....................................  DM (Titel 685 90).

Der Zuwendungsbetrag oder Teile des Zuwendungsbetrages müssen zurückgezahlt werden, wenn vorgesehene Ausgaben nicht oder nicht in vollem Umfange realisiert werden können.

Im Auftrag

